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EStG 1988 §30 Abs2 Z2 idF 2012/I/022

StabG 01te 2012

VwRallg

Rechtssatz

Wenn Baumaßnahmen einschließlich eines Zubaus und eines Dachgeschossausbaus (auch unter Entfernung der

Dachhaut), die eine wesentliche Erweiterung der Nutz ächen mit sich bringen, nach der Verkehrsau assung nicht als

Herstellung eines Gebäudes und damit nicht als "Hausbau" beurteilt werden, liegt bei Vorliegen derartiger Immobilien

noch kein selbst hergestelltes Gebäude im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 2 EStG 1988 idF vor dem 1. StabG 2012 vor (vgl.

VwGH 24.9.2014, 2010/13/0154).
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